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Artikel III-68 (ex-Artikel 99)

(1) ...

(2) Der Rat erstellt auf Empfehlung der Kommission einen Entwurf für die Grundzüge der

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union und erstattet dem Europäischen Rat hierüber

Bericht.

Der Europäische Rat erörtert auf der Grundlage dieses Berichts des Rates eine

Schlussfolgerung zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union. Auf

der Grundlage Anhand dieser Schlussfolgerung gibt der Rat auf Vorschlag der Kommission nach

Anhörung des Europäischen Parlaments eine Empfehlung ab, in der diese Grundzüge dargelegt

werden. Er unterrichtet das Europäische Parlament davon.

(3) ...

(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 festgestellt, dass die Wirtschaftspolitik

eines Mitgliedstaats nicht mit den in Absatz 2 genannten Grundzügen vereinbar ist oder das

ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht, so kann

die Kommission an den betreffenden Mitgliedstaat eine Verwarnung richten dem betreffenden

Mitgliedstaat eine Stellungnahme vorliegen, in der sie eine Verwarnung ausspricht. Der Rat kann

auf Empfehlung der Kommission die erforderlichen Empfehlungen an den betreffenden

Mitgliedstaat richten. Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission beschließen, seine

Empfehlungen zu veröffentlichen.

Der Rat beschließt im Rahmen dieses Absatzes ohne Berücksichtigung des Stimmrechts des

Vertreters des betreffenden Mitgliedstaats; als qualifizierte Mehrheit gilt die Mehrheit der Stimmen



der übrigen Mitgliedstaaten, sofern diese mindestens drei Fünftel der Bevölkerung dieser Staaten

repräsentiert.

(5) ...

(6) ...
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